
Schieferweg Schieferweg

„Entwicklungsgebot, § 8 Abs. 2 BauGB
 
§ 8 Abs. 2 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) schafft den Grundsatz, dass Bebau-
ungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. In dieser Be-
stimmung wird nochmals die Zweistufigkeit der Bauleitplanung (vgl. § 1 Abs. 
2 BauGB) deutlich.
 
Ein Bebauungsplan achtet das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB, 
wenn er die im Flächennutzungsplan angelegte Grundordnung wahrt und 
diese lediglich inhaltlich näher ausgestaltet. Die Grundkonzeption, die im Flä-
chennutzungsplan geschaffen wurde, ist im Bebauungsplan fortzusetzen. Da-
mit kommt es letztlich auf den jeweiligen Abweichungsgrad von Flächennut-
zungsplan und Bebauungsplan an. Löst sich der Bebauungsplan vollständig 
von den Darstellungen im Flächennutzungsplan, so liegt ein Verstoß gegen  
§ 8 Abs. 2 S. 1 BauGB vor. 

Abwägungsgebot, § 1 Abs. 7 BauGB 
 
1. Allgemeine Vorgaben
 
Die Bestimmung des § 1 Abs. 7 BauGB ist die zentrale materiell-rechtliche 
Vorgabe für die gemeindliche Bauleitplanung. Nach § 1 Abs. 7 BauGB hat 
sich die gemeindliche planerische Willensbildung in der Weise zu vollziehen, 
dass die Gemeinde nach Ermittlung und Bewertung/ Gewichtung der für das 
Plangebiet erheblichen öffentlichen und privaten Belange (formelle Anforde-
rung an das Verfahren nach § 2 Abs. 3 BauGB) diese Belange bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und unterein-
ander gerecht abzuwägen hat.“

Die vier zeitlichen Phasen der Abwägung 

Die Abwägungsentscheidung der Gemeinde vollzieht sich dabei in vier  
Phasen. In der ersten Phase hat die Gemeinde die Belange zu ermitteln und 
das relevante Abwägungsmaterial zusammenzustellen. Die frühzeitige  
Öffentlichkeitsbeteiligung, die Planauslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
dienen der Gemeinde, um das relevante Abwägungsmaterial vollständig zu 
ermitteln. Dieser Vorgang der Ermittlung der abwägungserheblichen  
Belange wird unstreitig von § 2 Abs. 3 BauGB erfasst und stellt damit ein  
formales Erfordernis an die Bauleitplanung dar. 

Die zweite Phase der Abwägung ist der Einstellung der Belange gewidmet. 
„Einstellen“ bedeutet dabei die (vollständige) Einbeziehung der konkret  
abwägungserheblichen gegenwärtigen und zukünftigen Belange in die  
Entscheidung und ihre Berücksichtigung im Rahmen der zu treffenden
Entscheidung. Auch diese zweite Phase der Einstellung der Belange wird von 
§ 2 Abs. 3 BauGB erfasst, da eine ordnungsgemäße Abwägung nicht nur die 
vollständige Ermittlung der abwägungserheblichen Belange verlangt,  
sondern auch deren weitere Berücksichtigung im Verfahren.  
Die Einstellung der Belange in die Entscheidung ist damit notwendige  
Vorstufe zur Bewertung der einzelnen Belange und zur Vornahme eines  
gerechten Ausgleichs der Belange untereinander.  Als von § 2 Abs. 3 BauGB 
erfasst, gehört die (vollständige) Einstellung des Abwägungsmaterials in die  
Entscheidung als verfahrensrechtlicher Vorgang zu den formellen  
Anforderungen an die Bauleitplanung.


